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Konkordat mit Polen von 1925, Artikel 11

"Die Wahl der Erzbischöfe und Bischöfe steht dem Heiligen Stuhle

zu. Seine Heiligkeit ist bereit, vor der Ernennung von Erzbischöfen,

Bischöfen, Koadjutoren mit dem Rechte der Nachfolge sowie des

Armeebischofs sich an den Präsidenten der Republik zu wenden, um

sich zu vergewissern, daß der Präsident gegen diese Ernennungen keine

Einwände politischer Natur vorzubringen hat."
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